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Vertrag zur Urlaubsbetreuung 
Zur zeitlich befristeten Urlaubsbetreuung wird zwischen Meerschweinchen in Not e. V. und nachstehend 
genannter Person/Personen folgender Vertrag geschlossen: 

1. Tierhalter: 

Name, Vorname  

Straße:  

PLZ / Ort  

Telefon:  Mobil:  

Personalausweis Nr.  Ausstellende Behörde:  

E-Mail:  
 

2. Information zu dem Tier / den Tieren: 

Name:  Geburtsdatum:  

Rasse:  Farbe:  

Gewicht bei Abgabe:  Gewicht bei Abholung:  

Geschlecht: weiblich □ männlich □ kastriert □ 
 

Name:  Geburtsdatum:  

Rasse:  Farbe:  

Gewicht bei Abgabe:  Gewicht bei Abholung  

Geschlecht: weiblich □ männlich □ kastriert □ 
 

3. Urlaubspflegestelle 

Name der Pflegestelle:  PLZ/Ort:  

Straße:  Telefon:  

Zeitraum der Betreuung: von: bis:  

Übergabe der Tiere: Datum: Tage:  
 

Besonderheiten, z. B. eventuelle Krankheiten, erforderliche medizinische Versorgung, Spezialfutter etc. 

 

 

 
 
Urlaubspflegekosten in Höhe von   EUR erhalten.  
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1. Allgemeines 

o Der Tierhalter versichert, daß sein/e Tier/e frei von ansteckenden Krankheiten ist. 
o Die Urlaubspflegestelle verpflichtet sich, das Tier/die Tiere art- und verhaltensgerecht für in diesem Vertrag 

angegebenen Zeitraum zu betreuen und zu pflegen. 
 
2. Tierärztliche Versorgung 

o Die Urlaubspflegestelle verpflichtet sich, bei gesundheitlichen Problemen des Tieres sofort einen Tierarzt 
aufzusuchen. Der Halter erteilt hierzu mit seiner Unterschrift seine Einwilligung.  

o Die Kosten für die tierärztliche Behandlung gehen in voller Höhe gegen Vorlage der entsprechenden 
Rechnung zu Lasten des Tierhalters. 

o Sollte/n das Tier/die Tiere während der Urlaubsbetreuung so schwer erkranken, daß es erforderlich wird es 
einzuschläfern, wird der Tierhalter sofort informiert. Ist der Tierhalter nicht erreichbar, liegt es im Ermessen 
des Tierarztes und der Urlaubspflegestelle, das Tier einzuschläfern. 

 
3. Betreuungskosten 

o Der Tierhalter stellt das Futter 
o Die Unterbringungskosten belaufen sich pro Tag und pro Tier auf                             EUR. 
 
4. Kaution 

o Pro Tier wird bei der Urlaubspflegestelle eine Kaution von 25,00 EUR hinterlegt. Die Kaution wird bei 
Abholung der/des Tiere/s durch den Tierhalter bei der Urlaubspflegestelle in voller Höhe zurückerstattet oder 
verrechnet. Der Anspruch auf Rückzahlung der Kaution erlischt, wenn das Tier/die Tiere 10 Tage nach 
Ablauf des vereinbarten Abholtermins nicht vom Tierhalter abgeholt wird/werden.  

o Wird das Tier/werden die Tiere länger als vereinbart betreut oder wurden Kosten für tierärztliche 
Behandlungen vom Tierhalter nicht bezahlt, erlischt der Anspruch auf Rückzahlung der Kaution. Die für die 
Urlaubspflegestelle entstandenen Kosten werden mit der Kaution verrechnet.  

 
5. Bezahlung 

o Die Pflegekosten sowie die Kaution sind im Voraus zu zahlen, jedoch spätestens bei der Abgabe des 
Tieres/der Tiere in der Urlaubspflegestelle. 

 
6. Abholung 

o Sollte der Tierhalter das Tier/die Tiere nicht innerhalb von 10 Tagen nach dem vereinbarten Termin abholen, 
ist er nicht erreichbar oder nicht bereit, eine weitere Vereinbarung mit der Urlaubspflegestelle zur Abholung 
des Tiers/der Tiere zu treffen, ist Meerschweinchen in Not berechtigt, das Tier/die Tiere kostenlos 
aufzunehmen oder an eine andere Tierschutzorganisation (Tierheim, andere Notstationen) abzugeben. 

o Entstehen der Urlaubspflegestelle durch die Nichtabholung des Tiers/der Tiere weitere Kosten, so sind diese 
vom Tierhalter zu zahlen. 

o Erfolgt die Abholung des Tiers/der Tiere durch dritte, der Pflegstelle nicht persönlich bekannte Personen, ist 
der Urlaubspflegestelle eine schriftliche Vollmacht des Tierhalters vorzulegen. Die Abholung durch Dritte ist 
der Urlaubspflegestelle im Voraus anzukündigen. 

 
7. Änderungen / Weitere Vereinbarungen 

o Änderungen und weitere Vereinbarungen dieses Vertrags sind schriftlich festzuhalten. Mündliche 
Erklärungen sind unwirksam. 

 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetztes bin ich einverstanden. 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift Tierhalter 
 
 
 
Ort, Datum  für „Meerschweinchen in Not e. V.“ 

 


